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IM ALTEN FELDE

BILSHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 15

                                                    Betrittsbeschluß

Der Rat der Gemeinde ist den in der Verfügung vom
AZ.:                          , aufgeführten Auflagen/Maßgaben/Ausnahmen in seiner Sitzung am
            beigetreten.

Der Bebauungsplan, 3. Änderung, hat wegen der Auflagen/Maßgaben vom            bis
            öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekanntgemacht.

Bilshausen , den

                                                                                                   Bürgermeisterin
______________________________________________________________________

                                                         Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung /Der Satzungsbeschluß *) der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 11.01.2001 ortsüblich bekanntgemacht
worden.

Der Bebauungsplan, 3. Änderung, ist damit am 11.01.2001 rechtsverbindlich geworden.

Bilshausen , den 12.01.2001
                                                 Siegel

                                                                                                 I.V. gez. Grobecker
                                                                                                   Bürgermeisterin                                                                                                   
______________________________________________________________________

                           Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplanes ist die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der   Änderung
des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Bilshausen , den

                                                                                                   Bürgermeisterin
______________________________________________________________________

                                                    Mängel der Abwägung

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplanes
sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Bilshausen , den

                                                                                                   Bürgermeisterin
______________________________________________________________________
                                                                         *) Nichtzutreffendes streichen
                                

M. 1:1000

BAUGESETZBUCH, BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 1990, 
PLANZEICHENVERORDNUNG,

IN DER JEWEILS ZULETZT GELTENDEN FASSUNG

BÜRO KELLER    LOTHRINGER STRASSE 15    30559 HANNOVER

BEARBEITET AM:
09.10.2000 / RO

                                                           Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§
56 und 98 der Nds. Bauordnung und des § 40 der Nds. Gemeindeordnung hat der Rat der
Gemeinde diesen Bebauungsplan Nr. 15, 3. Änderung  bestehend aus der Planzeichnung 
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (sowie den nebenstehenden Örtlichen
Bauvorschriften), als Satzung beschlossen.

Bilshausen, den 12.01.2001

                                                         Siegel

                                                                                                   gez. A.-M. Kreis
                                                                                                   Bürgermeisterin                                                                     

______________________________________________________________________

                                                  Aufstellungsbeschluß

Der Rat/Verwaltungsauschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 07.09.2000 die Auf-
stellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß/
Änderungsbeschluß ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 2 Abs. 4 BauGB  *) ortsüblich
bekanntgemacht.

Bilshausen, den 12.01.2001
                                                        Siegel
                                                                                                I.V. gez. Grobecker
                                                                                                   Bürgermeisterin

______________________________________________________________________

                                                           Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte /  L 4- 688/2000
Flur: 13

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4
des Nds. Vermessungs- und Katastergesetzes vom 02.07.1985,Nds. GVBI. S. 187, in
der zuletzt geltenden Fassung).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städte-
baulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze  vollständig
nach (Stand vom 22.08.2000).Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der 
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei
möglich.

Göttingen, den 09. Jan.2001
                                                       Siegel
                                                                                       Im Auftrage
                                                                                      gez. Schmidt

                  

                                                   Vereinfachte Änderung

Der Rat/Verwaltungsausschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung  am            dem ver-
einfacht geänderten Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung
zugestimmt.

Den Beteiligten im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde mit Schreiben vom           
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum            gegeben.

Bilshausen , den

                                                                                                   Bürgermeisterin
______________________________________________________________________

                                                  Satzungsbeschluß

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan, 3. Änderung, nach Prüfung der Anregungen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 28.12.2000 als Satzung ( § 10 Abs. 1 BauGB )
sowie die Begründung beschlossen.

Bilshausen , den 12.01.2001
                                                  Siegel

                                                                                                 I.V. gez. Grobecker
                                                                                                   Bürgermeisterin
______________________________________________________________________

                                                       Genehmigung

Der Bebauungsplan, 3. Änderung, ist gemäß § 10 Abs. 2 BauGB am            zur Genehmi-
gung eingereicht worden.

Der Bebauungsplan, 3. Änderung, ist mit Verfügung (AZ.:
vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben genehmigt. Die kenntlich gemachten
Teile sind von der Genehmigung ausgenommen.

                                                         Planverfasser

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom

Hannover im September 2000                  

                                                                
                                                                     Büro für städtebauliche Planung

                                                                30559 Hannover    Lothringer Straße 15
                                                                               Telefon (0511) 522530       Fax 529682

                                                                                               gez. Keller     

______________________________________________________________________

                                              Öffentliche Auslegung

Der Rat/Verwaltungsausschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 07.09.2000 dem
Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt  und die
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 12.10.2000 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung haben
vom 23.10.2000 bis 23.11.2000 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Bilshausen, den 12.01.2001
                                                Siegel
                                                                                               I.V. gez. Grobecker 
                                                                                                  Bürgermeisterin
______________________________________________________________________

                             Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Der Rat/Verwaltungsausschuß der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 04.12.2000 dem
geänderten Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zuge-
stimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 3 Abs. 3
Satz 1 zweiter Halbsatz BauGB und mit einer verkürzten Auslegungszeit  gemäß § 3
Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 05.12.2000 ortsüblich bekannt-
gemacht.

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom
13.12.2000 bis 27.12.2000 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Bilshausen , den 12.01.2001
                                                    Siegel
                                                                                                I.V. gez. Grobecker
                                                                                                   Bürgermeisterin
                                                        

                                                      

3. ÄNDERUNG

N

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - )

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 1, 3, 5, 7, 8 und 11)

Industriegebiete
(§ 9 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 1, 3, 5, 7, 8 und 9)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschoßflächenzahl

Baumassenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

Höhe baulicher Anlagen in m über einem Bezugspunkt

OK 168,0 m
über NN Oberkante als Höchstmaß

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie, auch gegen-
über Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Fuß und Radweg

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen
an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt,
ausgenommen hiervon Einzatz- 
fahrzeuge der Feuerwehr

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER-
LEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdisch/ Gasleitung

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünanlage,
Ö= öffentlich
P= privat
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 10)

Mit Leitungsrechten zugunsten
der Ferngas Salzgitter GmbH zu
belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASS-
NAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft, soweit solche Fest-
setzungen nicht nach anderen Vorschriften getroffen
werden können
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 4)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-
garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 5)

Umgrenzung von Flächen für besondere An-
lagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmisionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 10)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B.
von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der Änderung des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Zulässiger flächenbezogener Schalleistungspegel
in dB(A)/m²
(t = tag 6°°-22°° Uhr / n = nacht 22°°-6°° Uhr)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 8)

nicht überbaubare Fläche
bebaubare Fläche

Mit Fahrrechten zugunsten des Eigentümers 
Osteroder Straße Nr. 3 zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. a Im Industrie- und Gewerbegebiet sind gemäß § 1 Abs. 6
Nr. 2 BauNVO die Ausnahmen unter § 8 Abs. 3 Nr. 1-3 und 
§ 9 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO nicht zulässig.
1. b Im mit          gekennzeichneten Gewerbegebiet ist das 
Wohnen im Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO auf der Erdgeschoß-
ebene allgemein zulässig. In der Obergeschoßebene (ausge-
bautes Dachgeschoß) ist das Wohnen als Ausnahme zulässig
wenn die Außenwand-, Dachbaustoffe und Fenster einen Lärm-
dämmwert von mind. 40  dB aufweisen (gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 3 
BauNVO).  

2. Für die Versiegelung von Flächen sind gemäß § 10 NNatG
Ausgleichsmaßnahmen in folgendem Umfang vorzunehmen.
Je 10 m² überbauter oder versiegelter Fläche ist ein Ausgleich 
von 6,49 WE, WE = Werteinheit, vorzunehmen. Für die Versiege-
lung mit breitfugigen Pflastersteinen ist ein Abzug je 10 m² von
0,5 WE zulässig.

Die Wertigkeit für den Ausgleich durch Neuanpflanzungen
oder Herstellung von Flächen wird wie folgt festgesetzt:
Baum I. Größenordnung                            =  90 WE
Baum II. Größenordnung                           =  68 WE
Obstbaum Hochstamm                              =  50 WE
Großstrauch                                               =  28 WE
Kleinstrauch                                               =    7 WE
Sukzessionsfläche ohne Bepflanzung       = 1,4 WE (m²)

Die Textlichen Festsetzungen Nr. 3, 4 und 5 sind auf diese
Festsetzung anrechenbar.

3. Im Industrie- und Gewerbegebiet sind gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 25a BauGB je angefangene 500 m² Baugrundstück ein 
hochwerdener einheimischer Laubbaum (I. und II. Größenordnung
oder Obstbaum als Hochstamm) anzupflanzen und zu erhalten.

4. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist im festgesetzten 
Planzstreifen entlang der L 523 und der ehemaligen Bundesbahn-
strecke sowie der Grünanlagen Lärmschutzwall eine Anpflanzung
von hochwachsenden einheimischen Laubbäumen, Groß- und 
Kleinsträuchern vorzunehmen. Je 75 m² Pflanzstreifen bzw. Grün-
anlagen Lärmschutzwall sind ein hochwachsender Laubbaum 
(I. oder II. Größenordnung), sechs Großsträucher und sechs 
Kleinsträucher anzupflanzen und zu erhalten.

5. Im Industrie- und Gewerbegebiet ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB für jeweils 5 errichtete Stellplätze mindestens ein hoch-
wachsender einheimischer Laubbaum (I. oder II. Größenordnung)
anzupflanzen und zu erhalten.

6. Sichtdreiecksflächen sind von baulicher Nutzung, Aufschüttungen
sowie Bewuchs und Einfriedungen über 0,80 m bis 3 m über 
Fahrbahnoberkante freizuhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB).

LEGENDE DER PLANUNGSUNTERLAGE

Bebauung

Nutzungsgrenze

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Höhenlinie über N.N. (siehe Übersichtskarte 1 : 5000)

Grünland

Umgrenzung der Flächen, die von der
Bebauung freizuhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 6)

7. Innerhalb der Pflanzstreifen, im Leitungsrecht der Ferngasleitung 
und im Sicherheitsabstand zur Landesstraße (20 m vom nächsten 
Fahrbahnrand der Landesstraße) sind bauliche Nebenanlagen gemäß
§ 14 BauNVO nicht zulässig.
Im Bereich des Sicherheitsstreifens zur Landesstraße sind Wallauf-
schüttungen, Stellplätze und Fahrwege von der Festsetzung ausge-
nommen.

8. Im Industrie- und Gewerbegebiet sind nur Betriebe zulässig die die 
festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel einhalten.

9. Im mit         gekennzeichneten Industriegebiet sind nur Betriebe 
für die Herstellung und Testung von elektrisch, oder diesel-
betriebenen Stromaggregaten zulässig.

10. Innerhalb der Grünanlage, öffentlich und privat ist in dem mit              
gekennzeichneten Bereich ein Lärmschutzwall/ Lärmschutzwand 
anzulegen. Die Mindesthöhe beträgt 4,0 m über festgesetzten 
Bezugspunkt der ausgebauten Landesstraße.

11. Im mit       gekennzeichneten Gewerbegebiet sind nur Betriebe
bzw. Betriebsanlagen zulässig, die die Lärmgrenzwerte, in Anlehnung
an die Orientierungswerte der DIN 18005 eines Mischgebietes
(60 dB (A)/ tags und 45 dB (A) nachts) nicht überschreitet.

zwingend

GEM. § 4 (1) BauGB
GEM. § 3 (2) BauGB

ERNEUT
GEM. § 3 (2) BauGB

BEARBEITET AM:
04.12.2000 / RO

GEM. § 10 (1) BauGB GEM. § 10 (3) BauGB
































































































